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Editorial

Unser Titelbild:

Abendstimmung in

Frankfurt am Main Hbf.

Foto: DB AG/Schmid.

Lieber Leserinnen und Leser,

in der Konzernrichtlinie 408 „Züge fahren und Rangieren“ sind die
wesentlichen Regeln für den Bahnbetrieb enthalten. Unter dem

Begriff „Bahnbetrieb“ versteht man das Bewegen von Schienenfahrzeugen
mit dem Zweck, Personen und Güter zu befördern. Zum Bahnbetrieb gehören

daher sowohl das Fahren von Zügen als auch das Rangieren.

Bereits anhand dieser Definition und in dem Titel der Konzernrichtlinie wird
der betriebliche Stellenwert des Rangierens deutlich: Rangieren kommt im
Bahnbetrieb erst an zweiter Stelle. Die Durchführung einer Zugfahrt ist für

unsere Kunden wichtiger als die Vor- oder Nachbereitung. Dennoch darf die
Bedeutung des Rangierens nicht unterschätzt werden. Es handelt sich hierbei

um eine der wesentlichen Aufgaben des Triebfahrzeugführers,
Rangierbegleiters und Rangierers.

Die Fahrzeuge, aus denen Züge zusammengesetzt sind, müssen nicht nur
über die Strecke, sondern auch innerhalb von Zugbildungsbahnhöfen, auf

Anfangs- und Unterwegsbehandlungsbahnhöfen, auf den
Güterverkehrsstellen und in den Zusatzanlagen bewegt
werden. Solche Fahrzeugbewegungen bezeichnet man
dann als „Rangieren“. Für das Rangieren gelten andere

betriebssicherheitliche und betriebliche Anforderungen als
an Zugfahrten. Nicht zuletzt aus diesem Grund unterschei-
det auch die Konzernrichtlinie 408 zwischen Regeln für das
Fahren von Zügen und Regeln für das Rangieren, die einen
sicheren Bahnbetrieb und auch ein zweckmäßiges Arbeiten

ermöglichen.

Während in den Modulgruppen 408.01 bis 408.07 und
408.09 fast ausschließlich das Fahren bzw. Bilden von
Zügen geregelt wird, reichen für das Rangieren die im

Modul 408.08 enthaltenen Regeln aus. Jedoch gibt es beim Rangieren eine
Reihe unterschiedlicher Arbeitsverfahren, deren detaillierte Beschreibung den

Rahmen des Regelwerks sprengen würde.

Die verschiedenen, aus technischen Gründen existierenden Rangierarbeitsver-
fahren werden unter Beachtung des Regelwerks auf den meisten

Betriebsstellen in gleicher Weise durchgeführt. Es gibt aber örtliche Beson-
derheiten, die in den „Örtlichen Richtlinien zur Konzernrichtlinie 408.01 – 09“

geregelt werden müssen. Darüber hinaus findet man auch zusätzliche
betriebliche Weisungen, die das Regelwerk ergänzen,

um die Handlungssicherheit der beteiligten Mitarbeiter zu erhöhen.

Zwei Beiträge zum Thema Rangieren in diesem Heft sollen den Beteiligten als
Anleitung dienen und ihnen zeigen, wie sie ihre Rangieraufgaben sicher und
zweckmäßig erfüllen können. Es lohnt sich aber auch, die übrigen Beiträge

dieses Heftes aufmerksam zu lesen.

Sollten Sie nach dem Lesen der Aufsätze Fragen haben, so schreiben Sie uns.
Wir freuen uns über eine Rückkoppelung aus dem Leserkreis.

In diesem Sinne „alles Gute“ bis zum nächsten Mal.
Ihr „BahnPraxis“-Redaktionsteam.

PZB 90 – PZB-Zugarten
Dieser Artikel erläutert die unterschied-
lichen PZB-Zugarten. Nach dem Lesen
dieses Artikels werden Sie sicherlich
wissen, was sich hinter O bzw. M oder
U verbirgt!

Seite 99

Wie wird eine Rangierfahrt
vorbereitet?
Mit dem kleinen Einmaleins des Ran-
gierens beschäftigt sich dieser Beitrag.
Der Blick in die KoRil 408 wird dabei
nicht ausgelassen.

Seite 101

Rangieren mit funk-
ferngesteuerten Lokomotiven
Längst haben wir uns im Bahnalltag da-
ran gewöhnt: funkferngesteuerte Ran-
gierlokomotiven. Im diesem Artikel wer-
den die Aufgaben des Lokrangierfüh-
rers ausführlich beschrieben und seine
Verantwortlichkeiten herausgestellt.

Seite 103

Arbeitssicherheit beim Begleiten
von Zügen
Die ehemaligen Sicherheitshefte wer-
den sukzessive durch GUV-Informatio-
nen ersetzt. Hier wird die neue GUV-
Information zum Thema „Begleiten von
Zügen“ vorgestellt und erläutert.

Seite 106
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Bremsstellung Einstellwert Einstellwert PZB-
des Zuges  BRA BRH = Zugart

Brh im Zug

G 01 alle Werte
U

bis 65

R / P 08 66 – 110 M

111 und mehr O

Warum PZB-
Zugarten?

Vereinfachend ausgedrückt
kommt der PZB die Aufgabe
zu, bei einem unsachgemäßen
Fahr- und Bremsverhalten ei-
nen Zug vor einem möglichen
Gefahrpunkt zum Halten zu brin-
gen. Das heißt, wird bei einer
geschwindigkeitsvermindern-
den Signalisierung eine von ei-
nem Gleismagneten an der Stre-
cke im PZB-Fahrzeuggerät
wirksam geschaltete Geschwin-
digkeitsüberwachung über-
schritten, löst die PZB eine
Zwangsbremsung aus.

Doch ist es mit dem Auslösen
einer Zwangsbremsung allein
nicht getan. Entscheidend ist
die Beantwortung der Frage: in
welcher Entfernung kommt ein
aus der jeweiligen Geschwin-
digkeit zwangsgebremster Zug
zum Halten und steht dieser
Zwangsbremsweg bis zu einem
möglichen Gefahrpunkt über-
haupt zur Verfügung?

Nur auf dieser Grundlage wird
es einem Planer ermöglicht,
konzeptionelle Systemfestle-
gungen zu treffen, sei es bei
den im Fahrzeuggerät zu hin-
terlegenden Geschwindigkeits-
überwachungen oder in den
Verlegerichtlinien für die Gleis-
magneten an der Strecke. Denn

beide – die Strecken- und Fahr-
zeugkomponenten – müssen in
jeder Betriebssituation optimal
zusammenwirken, sollen die
positiven Auswirkungen auf die
Betriebssicherheit erreicht wer-
den.

Unsere Züge haben jedoch ein
unterschiedliches Bremsvermö-
gen, somit ergeben sich auch
unterschiedlich lange Zwangs-
bremswege. Nun können aber
bei konzeptionellen Planungen
weder alle Züge mit ihrem je-
weiligen Bremsvermögen ein-
zeln berücksichtigt, noch kön-
nen alle Züge über einen Leis-
ten geschlagen werden.

Um unter diesen Randbedin-
gungen trotzdem konzeptionell
planbare Größen und Grundla-
gen zu schaffen, hat man PZB-
Zugarten gebildet.

Welche PZB-
Zugarten gibt es?

Die Züge wurden für die Belan-
ge der PZB kategorisiert, und
zwar in den drei PZB-Zugarten
� O (wie oberer Bereich),
� M (wie mittlerer Bereich) und
� U (wie unterer Bereich).
Die Zuordnung der Züge zu die-
sen Bereichen basiert aus-
schließlich auf dem in einem
Zug vorhandenen Bremsvermö-
gen.

Die Systematik der Einteilung
ist in Abbildung 1 dargestellt.
Wir können erkennen, dass
neben der grundsätzlichen Un-
terscheidung nach Bremsstel-
lung G bzw. R/P eines Zuges in
der Tat einzig die aktuell im Zug
vorhandenen Bremshunderts-
tel den Ausschlag geben für die

Zuscheidung eines Zuges auf
die jeweilige PZB-Zugart.

Züge in der Bremsstellung G
werden demnach grundsätzlich
der PZB-Zugart U zugeschie-
den. Bei Zügen in der Brems-
stellung R/P wird zusätzlich eine
feinere Zuscheidung nach den
im Zug vorhandenen Brems-
hundertstel vorgenommen. Die
Triebfahrzeugführer kennen sehr
gut die jeweilige Grenze zwi-
schen den einzelnen PZB-Zu-
garten: 65/66 und 110/111.

Wie erfährt die
PZB-Fahrzeugein-
richtung hiervon?

Selbstverständlich muss hier
der Bediener – der Triebfahr-
zeugführer – mitwirken. Er muss
vor Beginn einer Zugfahrt am
Dateneinsteller der PZB-Fahr-
zeugeinrichtung ohnehin ver-
schiedene Daten eingeben, wie
z.B. die Zugnummer und seine
Tf-Nummer.

Um das PZB-Fahrzeuggerät in
die Lage zu versetzen, die ent-
sprechende PZB-Zugart aus-
zuwählen und einzustellen, gibt
er dabei auch die in der PZB-
Sprache so bezeichneten Ein-
stellwerte ein:
� „BRA“,

– 01 für einen Zug in Brems-
stellung G oder            �

Punktförmiges Zugbeeinflussungssystem PZB 90

PZB-Zugarten
Werner Jochim, DB Netz AG, Frankfurt am Main

Wir unterscheiden unsere Züge nach den verschiedensten Kriterien. Reisezüge und Güterzüge – die wohl grundsätz-
lichste Art einer Unterscheidung. Innerhalb dieser beiden Gruppen gibt es eine Vielzahl weiterer Unterscheidungs-

möglichkeiten. ICE, IC, EC, Regionalbahn bei den Reisezügen, oder auch Ganzzug, Frachtengüterzug bei den
Güterzügen, um nur einige zu nennen. Diese Bezeichnungen sind unverkennbar an die Zweckbestimmung der Züge
angelehnt. Auch die PZB benötigt eine Unterscheidung, jedoch mit wesentlich mehr Bedeutung: sie unterscheidet

nach PZB-Zugarten.

Warum gibt es diese Unterscheidung? Welche PZB-Zugarten gibt es? Wo ist der Unterschied zu sehen?
Diesen Fragen wollen wir in nachstehendem Beitrag nachgehen und die Hintergründe erläutern.

Abbildung 1:

Einstellübersicht für PZB-Zugarten.
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– 08 für einen Zug in Brems-
stellung R/P

sowie
� „BRH“,

die im Zug vorhandenen
Bremshundertstel.

Für I 80 und PZ 80R ergeben
sich technisch bedingt gering-
fügige Abweichungen von der
in Abbildung 1 dargestellten
Systematik der I 60R bzw. I 60/
ER 24.

Das PZB-Fahrzeuggerät wählt
nach diesen Eingaben die ent-
sprechende PZB-Zugart aus,
stellt das zugehörige Überwa-
chungsprogramm ein und be-
stätigt dies mit Dauerlicht des
jeweiligen blauen Leuchtmel-
ders (hierzu später mehr) als
Zeichen der Betriebsbereit-
schaft der Anlage.

Wenn aber der
Triebfahrzeug-
führer die Eingabe
unterlässt?

Auch hierfür ist das System
gewappnet. Im PZB-Fahrzeug-
gerät sind „Ersatzdaten“ hinter-
legt. Somit ist sichergestellt,
dass bei einer unterlassenen
Dateneingabe, aber auch bei
einer Dateneingabe außerhalb
eines vorgegebenen Wertebe-
reichs, auf jeden Fall eine PZB-
Zugart eingestellt und somit eine

PZB-Überwachung sicherge-
stellt wird. Bei einem Triebwa-
gen z.B., der immer in der sel-
ben Zusammensetzung fährt,
ist dies auch immer die zutref-
fende PZB-Zugart. Unter Um-
ständen wird gar ohne vorheri-
ge Dateneingabe des Triebfahr-
zeugführers beim Aufrüsten die
richtige PZB-Zugart automa-
tisch eingestellt.

Bei einer Lokomotive jedoch
sind Ersatzdaten hinterlegt, die
der überwiegenden Zweckbe-
stimmung des Fahrzeugs ent-
sprechen. So könnte es bei ei-
nem ausnahmsweise anderwei-
tigen Einsatz der Lok schon mal
vorkommen, dass bei unterlas-
sener oder nicht korrekter Da-
teneingabe mit einer nicht ganz
zutreffenden PZB-Zugart gefah-
ren wird.

Deshalb sollte sich ein Trieb-
fahrzeugführer diese Datenein-
gabe zum Grundsatz machen
und so eine ordnungsgemäße
Systemwirkung sicherstellen.

Welche Auswir-
kungen hat die
eingestellte PZB-
Zugart?

Welche Auswirkungen die be-
schriebene Auswahl und Ein-
stellung einer bestimmten PZB-

Zugart hat, können wir aus der
Tabelle in Abbildung 2 erken-
nen.

Die einzelnen Geschwindig-
keitsüberwachungen wurden in
„BahnPraxis“ schon mehrfach
dargestellt und eingehend er-
läutert, teilweise auch am Bei-
spiel praktischer Betriebssitua-
tionen. Deshalb sollen sich die
Erläuterungen an dieser Stelle
auf wesentliche Aspekte der
tabellarischen Gegenüberstel-
lung beschränken, soweit sie
die hier behandelte Thematik
vertiefen.
� Wir können erkennen, dass

lediglich die nach einem Halt
wirksam werdende restrikti-
ve 1 000 Hz-Überwachung
(für alle Zugarten) sowie die
restriktive 500 Hz-Überwa-
chung (für die Zugarten M
und U) vereinheitlicht sind,
ansonsten jedoch unter-
schiedliche, zum Teil nicht
unerheblich voneinander
abweichende Geschwindig-
keitsüberwachungen festge-
legt wurden.

� Der „Einstieg“ in die
1 000 Hz-Überwachung bei
165/125/105 km/h ist iden-
tisch mit der Prüfgeschwin-
digkeit V-zug. Hinter dieser
Kurzbezeichnung verbirgt
sich die „PZB-bedingte
Höchstgeschwindigkeit ei-
nes Zuges“, auf die ein Zug
auf freier Strecke (außerhalb

von Beeinflussungen) per-
manent überwacht wird. Ein
Zug wird demnach schon
zielgerichtet geschwindig-
keitsüberwacht an eine
1 000 Hz-Überwachung he-
rangeführt.

� Es wurde schon ausgeführt,
dass nach der Dateneinga-
be durch den Triebfahrzeug-
führer der der eingestellten
Zugart entsprechende blaue
Leuchtmelder in Dauerlicht
übergeht. Wir können erken-
nen, dass die drei blauen
Leuchtmelder jeweils mit
dem Wert des konstanten
Teils der jeweiligen 1 000 Hz-
Überwachung („85“, „70“
oder „55“) beschriftet sind.
In der PZB-Sprache wird die-
ser konstante Teil auch Frei-
gabegeschwindigkeit ge-
nannt; ein Zug wird mit die-
ser Geschwindigkeit aus der
Überwachung freigegeben
bzw. an die folgende Über-
wachung übergeben.

Die PZ 80R kennt hardwarebe-
dingt nur einen blauen Leucht-
melder mit der Beschriftung
„PZB EIN“. Hier wird bei einer
wirksam geschalteten 1 000 Hz-
Überwachung vorstehend ge-
nannter Wert der jeweiligen Ent-
lassungsgeschwindigkeit zu-
sätzlich zu dem blauen Leucht-
melder „PZB EIN“ digital ange-
zeigt.

Zusammenfassung

Zu Beginn des Beitrags wurde
das optimale Zusammenwirken
der PZB-Komponenten an der
Strecke und im Fahrzeuggerät
angesprochen. Mit der Einstu-
fung der Züge in PZB-Zugarten
wurde fahrzeugseitig ein we-
sentliches Instrument für die-
ses optimale Zusammenwirken
geschaffen.

Aus diesem sehr fein gespon-
nenen Geflecht – im Zusam-
menwirken mit dem verantwor-
tungsvollen Mitwirken des Trieb-
fahrzeugführers – ergibt sich der
anerkannt hohe Gewinn an Be-
triebssicherheit durch die
PZB 90.                               �

V-zug 1000 Hz-Überwachung 500 Hz-Überwachung
PZB- blauer

Zugart Leucht- V-prüf V-lim Vü 1 Vü 2 V-um Vü 1 Vü 2 V-um
melder (km/h) (km/h) (km/h) (km/h) (km/h) (km/h) (km/h) (km/h)

O 85 165 169 165/85 65/45 45/25 30/10

M 70 125 134 125/70 45 10 50/35
25 10

U 55 105 119 105/55 40/25

Abbildung 2: Überwachungsgeschwindigkeiten der PZB-Zugarten.

Legende
V-zug: PZB-bedingte Höchstgeschwindigkeit des Zuges bei unbeeinflusster Fahrt.
V-prüf: Prüfgeschwindigkeit

I 60R und I 60/ER 24: 7 Sekunden nach Überschreiten wird intermittierende Zwangsbremsung ausgelöst,
die beim Unterschreiten V-prüf automatisch wieder aufgehoben wird.

I 80 und PZ 80R: Intermittierender Ton der Schnarre bzw. Intervallton als Vorwarnung.
V-lim: Limitgeschwindigkeit, beim Überschreiten wird eine Zwangsbremsung bis zum Still-

stand ausgelöst.
Vü 1: „Normale“ Überwachungsgeschwindigkeit, beim Überschreiten wird eine Zwangs-

bremsung bis zum Stillstand ausgelöst.
Vü 2: Restriktive Überwachungsgeschwindigkeit, wird wirksam nach Halt bzw. Unter-

schreiten der Umschaltgeschwindigkeit V-um auf Dauer von mind. 15 Sekunden,
beim Überschreiten wird eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand ausgelöst.

V-um: Umschaltgeschwindigkeit, nach Unterschreiten auf Dauer von mind. 15 Sekunden
wird wirksame 1 000 Hz- oder 500 Hz-Überwachung abgesenkt (restriktiv).
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„Pausen vergehen halt wie im
Fluge“, sagt Triebfahrzeugfüh-
rer Listig zum Rangierbegleiter
Fleißig, schaut auf die Uhr und
wirft einen Blick in den Rangier-
plan, „jetzt ist die Firma ,Pro
Bahn GmbH‘ im Ladegleis 24
an der Reihe, hoffentlich ist die
Firma mit dem Beladen der
Güterwagen fertig geworden.
Gehe Du mal schon zum Lade-
gleis 24 und frage dort einen
Angehörigen der Firma, ob die
Ladearbeiten so weit abge-
schlossen sind. Außerdem
kannst Du dort schon mal die
Fahrbereitschaft feststellen. Ich
muss zuvor noch schnell die
Lok auftanken und komme
gleich nach“.

Rangierbegleiter Fleißig wundert
sich über diesen Arbeitsauftrag
und stellt anhand des Rangier-
planes fest, dass er für die Fahr-
bereitschaftsfeststellung im La-
degleis 24 eigentlich nicht vor-
gesehen ist. Daraufhin entgeg-
net er dem Triebfahrzeugführer
Listig, „dafür bin ich eigentlich
gar nicht zuständig“. „Dann
schau doch mal in die Konzern-
richtlinie 408 und Du wirst dann
schon sehen…“, sagt Triebfahr-
zeugführer Listig und fährt an-
schließend mit seiner Lok zur
Tankanlage.

Gesagt, getan, Rangierbeglei-
ter Fleißig schaut in die Kon-
zernrichtlinie 408 und liest fol-
gende Regeln:

Modul 408.0801
Abschnitt 2
In der Regel rangiert der
Triebfahrzeugführer. Im Ran-
gier- oder Dienstplan oder in
einer Betra können Aufga-
ben des Triebfahrzeugführers
einem Rangierbegleiter über-
tragen sein. Als Triebfahr-
zeugführer dürfen Sie Auf-
gaben einem Rangierbeglei-
ter übertragen.

Modul 408.0811
Abschnitt 2 Absatz 4
Die Feststellungen nach den
Absätzen 1 oder 2 müssen
Sie als Rangierbegleiter tref-
fen, wenn Ihnen diese Aufga-
ben übertragen worden sind.

„Kollege Listig hat mal wieder,
wie so immer, recht gehabt; der
Arbeitsauftrag ist durchaus be-
rechtigt“, sagt sich Rangierbe-
gleiter Fleißig, und marschiert
zur Firma Pro Bahn GmbH in
Richtung Ladegleis 24 los. Dort
angekommen, stellt er fest, dass
das Ladegeschäft fast schon
beendet ist. „Ladegleise gehö-
ren doch eigentlich zu den Zu-
satzanlagen oder?“, fragt sich
Rangierbegleiter Fleißig und er-
innert sich spontan an folgende
besonders für Zusatzanlagen
einzuhaltende Regel der Kon-
zernrichtlinie 408:

Modul 408.0811
Abschnitt 1 Absatz 2
Bevor auf Zusatzanlagen
(z.B. Ladestellen, Wartungs-

und Behandlungsanlagen)
Fahrzeuge bewegt werden,
müssen Sie als Triebfahr-
zeugführer außerdem fest-
stellen, dass
a. Arbeiten eingestellt und

Personen, die sich in Fahr-
zeugen befinden, ausge-
stiegen sind,

b. lose Fahrzeugteile ord-
nungsgemäß festgelegt
und bewegliche Fahrzeug-
einrichtungen richtig ge-
stellt und verriegelt und Wa-
gendecken befestigt sind,

c. der lichte Raum frei ist.

Zusatzanlagen sind Anlagen,
denen Wagen zugeführt und von
denen Wagen abgeholt werden
können. Sollen auf Zusatzanla-
gen Fahrzeuge bewegt werden,
muss darauf geachtet werden,
dass Ladearbeiten noch nicht
abgeschlossen sein können. An
Wagen, die be- oder entladen
worden sind, können außerdem
lose oder bewegliche Fahrzeug-
teile entriegelt oder anders ge-
stellt sein. Deshalb muss fest-
gestellt werden, dass lose Fahr-
zeugteile ordnungsgemäß fest-
gelegt und bewegliche Fahr-
zeugeinrichtungen richtig ge-
stellt und verriegelt und Wa-
gendecken befestigt sind. Es
ist zweckmäßig, die Prüfung nur
einmal beim Abholen der Wa-
gen auf der Zusatzanlage durch-
zuführen. Durch diese o.g. auf
Zusatzanlagen zusätzlich zu
treffenden Feststellungen wird

sichergestellt, dass die Wagen,
die aus den Zusatzanlagen mit
einer Rangierfahrt in andere Glei-
se gefahren und später in Züge
eingestellt werden, die Sicher-
heit des Bahnbetriebs nicht
gefährden.

Auf der Rampe stehend, schaut
Rangierbegleiter Fleißig dann,
inwieweit die Arbeiten tatsäch-
lich beendet sind und ob sich
eventuell noch jemand in den
Wagen aufhält. Weil es sich bei
den an der Rampe stehenden
Fahrzeugen ausnahmslos um
gedeckte Wagen der Regelbau-
art (G-Wagen) handelt, braucht
er auf lose Fahrzeugteile, be-
wegliche Fahrzeugeinrichtun-
gen  und  befestigte  Wagen-
decken nicht sonderlich zu ach-
ten.

Rangierbegleiter Fleißig geht an
den Fahrzeugen entlang und
stellt am vorletzten Wagen fest,
dass wohl ein Firmenangehöri-
ger vergessen hat, die Ladebrü-
cke vom Güterwagen zu entfer-
nen. Zufällig läuft ihm ein Ange-
stellter der Firma über den Weg,
der unaufgefordert und unver-
züglich die Ladebrücke entfernt.
„Sehr aufmerksam“, denkt sich
Rangierbegleiter Fleißig und führt
seinen Prüfgang fort.

Am letzten Wagen angekom-
men, stellt er nunmehr fest, dass
an allen Wagen die Türen ge-
schlossen sind. Anschließend�

Wie wird eine Rangier-
fahrt vorbereitet?

Dietmar Homeyer, N.BGB, Frankfurt am Main

„Rangieren ist das Bewegen von Fahrzeugen, ausgenommen das Fahren der Züge.“
So steht es im einschlägigen Regelwerk geschrieben. Bevor jedoch Fahrzeuge beim

Rangieren überhaupt bewegt werden dürfen, bedarf es hierzu einer Vielzahl einzuhaltender
Bedingungen. Im Fachjargon der Konzernrichtlinie 408 bezeichnet man einen solchen

unverzichtbaren und betrieblichen Prüfvorgang „Fahrbereitschaft feststellen“.
Wie nun beispielsweise eine Rangierfahrt konkret vorbereitet wird und welche praktischen

Probleme dabei auftreten können, soll der nun folgende Beitrag verdeutlichen.
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werft Rangierbegleiter Fleißig
noch einen sehr kritischen Blick
entlang aller an der Rampe ste-
henden Fahrzeuge, um erneut
festzustellen, dass auch tat-
sächlich alle Ladebrücken ent-
fernt und sich die auf der Ram-
pe liegenden Paletten und ste-
henden Ladegerätschaften
nicht zu dicht an den Fahrzeu-
gen befinden. „Alles in Ord-
nung!“, sagt er vor sich hin und
überlegt, ob das, was er soeben
prüfte, eigentlich auch in der
Konzernrichtlinie 408 geregelt
ist. Hierzu schlägt er erneut die
Konzernrichtlinie 408 auf und
liest darin Folgendes:

Modul 408.0811
Abschnitt 1 Absatz 2 c
Bevor auf Zusatzanlagen
(z.B. Ladestellen, Wartungs-
und Behandlungsanlagen)
Fahrzeuge bewegt werden,
müssen Sie als Triebfahr-
zeugführer außerdem fest-
stellen, dass der lichte Raum
frei ist.

„Das kann doch noch nicht al-
les gewesen sein?“, fragt sich
Rangierbegleiter Fleißig und
denkt harrscharf darüber nach,
ob er auch tatsächlich nichts
vergessen hat. Vorsorglich und
aus Gründen der Unfallverhü-
tung teilt er einem auf der Ram-
pe stehenden Firmenangehöri-
gen noch mit, dass an den an
der Rampe des Ladegleises 24
stehenden Fahrzeugen nicht
mehr die Türen geöffnet und
diese Wagen auch nicht mehr
betreten werden dürfen.

Anschließend schlägt Rangier-
begleiter Fleißig wegen des
zweiten durchzuführenden Prüf-
ganges den Rückweg ein, wo-
bei er diesmal nicht auf der Ram-
penseite, sondern auf der Gleis-
seite entlang der Fahrzeuge
geht. Hierbei prüft er nun, ob
auch die Fahrzeuge unterein-
ander und ordnungsgemäß ge-
kuppelt sind, die Bremsen aller
Fahrzeuge gelöst und alle
Hemmschuhe oder Radvorle-
ger entfernt sind.

Wiederum am letzten Fahrzeug
angekommen, sagt er mit zu-
friedener Stimme: „So weit alles

Palletti!“ Anschließend schaut
er auf seine Uhr und fragt sich
besorgt: „Wo bleibt denn der
Kollege Listig? Wird langsam
Zeit, dass er eintrifft“..

Inzwischen ist Triebfahrzeugfüh-
rer Listig eingetroffen. Dieser
befragt den Rangierbegleiter
Fleißig sofort, was er denn so
alles in seiner Abwesenheit er-
ledigt hat. Daraufhin bestätigt
Rangierbegleiter Fleißig dem
Triebfahrzeugführer Listig die
Ausführung der bis dahin erle-
digten Arbeiten.

Modul 408.0821
Abschnitt 1
Wenn Sie als Rangierbeglei-
ter Aufgaben des Triebfahr-
zeugführers wahrnehmen,
müssen Sie die Ausführung
der Aufgaben dem Triebfahr-
zeugführer bestätigen.

Außerdem teilt Rangierbeglei-
ter Fleißig dem Triebfahrzeug-
führer Listig mit, dass nach Aus-
kunft eines Firmenangehörigen
heute insgesamt 20 beladene
Wagen von der Rampe abge-
zogen werden müssen, worü-
ber auch er sich selbst über-
zeugte.

Triebfahrzeugführer Listig weiß
aus den Örtlichen Richtlinien für
Mitarbeiter auf Betriebsstellen
zur Konzernrichtlinie 408, dass
ohne wirkende Wagenbremse
im Ladegleis 24 nur bis zu 30
Achsen bewegt werden dürfen.
Für je weitere 8 Achsen ist ein
Fahrzeug mit wirkender Druck-
luftbremse an die Hauptluftlei-
tung anzuschließen oder eine
Wagenhandbremse zu bedie-
nen. Er erinnert sich an eine
Regelung der Konzernrichtlinie
408, wonach er mit seiner Lok,
Baureihe 365, eigentlich bis zu
40 Wagenachsen ungebremst
bewegen darf, jedoch nur in
Gleisen mit einer Neigung von
1 : 400 und hierzu abweichen-
de Werte in den Örtlichen Richt-
linien vorgeschrieben sein kön-
nen. Das Ladegleis 24 hat eine
Neigung von 1 : 300. Dies ist
auch der eigentliche Grund für
eine in den Örtlichen Richtlinien
vorgegebene und von den Re-

geln der Konzernrichtlinie 408
abweichende Zahl an unge-
bremsten Achsen.

Triebfahrzeugführer Listig stellt
nun auf Grund der einschlägi-
gen Regeln fest, dass er von
den insgesamt 40 Achsen der
zu bewegenden Fahrzeuggrup-
pe 30 Achsen ungebremst be-
wegen darf und außerdem zwei
Fahrzeuge an die Luft nehmen
und infolgedessen eine verein-
fachte Bremsprobe durchfüh-
ren muss.

Modul 408.0831
Abschnitt 1 Absatz 5
Wenn Sie die Druckluftbrem-
se benutzen, müssen Sie
eine vereinfachte Bremspro-
be ausführen, und zwar
dann, wenn die Fahrzeug-
gruppe mehr Achsen hat, als
nach Absatz 1 a ohne wir-
kende Druckluftbremse be-
wegt werden dürfen. …

Der dem Rangierpersonal sehr
vertraute und umgangssprach-
liche Wortlaut „an die Luft neh-
men“ bedeutet nichts anderes,
als dass ein Fahrzeug mit wir-
kender Druckluftbremse an die
Hauptluftleitung angeschlossen
wird. Ist beispielsweise das „an
die Luft nehmen“ aus fahrzeug-
technischen oder anderen
Gründen ausnahmsweise nicht
möglich, muss ersatzweise für
jedes mit wirkender Druckluft-
bremse geforderte Fahrzeug
eine Wagenhandbremse be-
dient werden. Die besetzten
Handbremsen müssen dann
aber auch auf ihre Wirksamkeit
hin geprüft werden. Hierzu fol-
gender Grundsatz aus der
Bremsvorschrift:

Richtlinie 915
§ 17 Absatz 6 b
Müssen zum Anhalten beim
Rangieren Handbremsen
bedient werden,
� sind möglichst die Brem-

sen schwerer oder bela-
dener Wagen zu beset-
zen, Handbremsen von
Wagen mit Matrossow-
Bremse dürfen nicht be-
nutzt werden,

� ist ihre Brauchbarkeit
vorher zu prüfen.

Modul 408.0811
Abschnitt 2 Absatz 1 f
Bevor Fahrzeuge bewegt
werden, müssen Sie als
Triebfahrzeugführer feststel-
len, dass – soweit erforder-
lich – die Bremsprobe aus-
geführt ist oder die besetz-
ten Handbremsen auf ihre
Wirksamkeit geprüft sind,…

Inzwischen wurde durch Ran-
gierbegleiter Fleißig die Lok an
die aus 20 Wagen bestehende
Fahrzeuggruppe ordnungsge-
mäß gekuppelt und die ersten
beiden Wagen an die Luft ge-
nommen. Anschließend beauf-
tragt Triebfahrzeugführer Listig
erneut den Rangierbegleiter
Fleißig, die nach den einschlä-
gigen Regeln vorgeschriebene
vereinfachte Bremsprobe
durchzuführen.

Während nun die an der Haupt-
luftleitung angeschlossenen
Druckluftbremsen mit Druckluft
gefüllt werden, verständigt
Triebfahrzeugführer Listig in-
zwischen den zuständigen Wei-
chenwärter Schlau über die
beabsichtigte Rangierfahrt.
Hierzu gibt er dem Weichen-
wärter Ziel, Zweck und etwaige
Besonderheiten der bevorste-
henden Rangierfahrt bekannt.

„Guten Morgen Weichenwärter
Schlau, hier Triebfahrzeugfüh-
rer Listig. Rangierfahrt aus La-
degleis 24 nach Gleis 5 zwecks
Bilden des Zuges 53619, heute
ausnahmsweise mit 20 G-Wa-
gen“, sagt Triebfahrzeugführer
Listig dem Weichenwärter
Schlau.

Modul 408.0811 Ab-
schnitt 1 Absatz 1 a Nr. 1
Bevor Fahrzeuge bewegt
werden, müssen Sie als
Triebfahrzeugführer den Wei-
chenwärter über Ziel, Zweck
und Besonderheiten (z.B. Lü-
Sendung, außergewöhnliche
Länge, Bewegen von Klein-
wagen, Fahrzeuge der Bau-
reihen 401, 402 oder 801 bis
808, Talgo-Fahrzeuge, Fahr-
zeuge mit wirkender Wirbel-
strombremse oder Fahrzeu-
ge mit Gattungsbuchstaben
DA, DAB bzw. DB) der Fahr-
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Rangieren mit funk-
ferngesteuerten
Lokomotiven durch
den Lokrangier-
führer allein
(Abbildung 1)

Der Produktionsbedarf an Trieb-
fahrzeugen der Rangiertraktion
wird bei den Cargo Zentren der
Railion AG mittlerweile zu ca.
90 Prozent mit Funklokomoti-
ven gedeckt. In einigen Fällen
herrscht Unklarheit darüber, ob
der Einsatz der Funkfernsteue-
rung zweckmäßig ist und die
Rangierarbeiten von einem Lo-
krangierführer allein durchge-
führt werden können. Deshalb
wollen wir hier einige Einsatzfäl-
le näher erläutern:

Mit der Funkfernsteuerung sol-
len möglichst alle Rangierarbei-
ten durchgeführt werden, für die

zeugbewegung verständi-
gen.

Daraufhin teilt Weichenwärter
Schlau dem Triebfahrzeugfüh-
rer Listig mit, dass er auf Grund
der aus 20 Wagen bestehen-
den Fahrzeuggruppe (=außer-
gewöhnliche Länge) nicht wie
üblich über Gleis 20, sondern
über Gleis 15 geleitet wird.

Modul 408.0811
Abschnitt 1 Absatz 3 a
Als Weichenwärter müssen
Sie dem Triebfahrzeugführer
Besonderheiten (z.B. gestör-
te Bahnübergangssiche-
rung, erloschenes Signal, ab-
geschaltete oder gestörte
Oberleitung, besonderer
Fahrweg) mitteilen, die beim
Durchführen der Bewegung
zu beachten sind.

Anschließend verständigt Wei-
chenwärter Schlau seinen be-
nachbarten Weichenwärter
Wunderlich über die bevorste-
hende Rangierfahrt, weil diese
seinen Weichenstellbezirk be-
fährt.

Modul 408.0811
Abschnitt 1 Absatz 3 c
Als Weichenwärter müssen
Sie verständigen
1. den Weichenwärter des
benachbarten Stellwerks,
wenn eine Rangierfahrt über
den eigenen Rangierbezirk
hinaus durchgeführt werden
soll.

Mittlerweile prüft Rangierbeglei-
ter Fleißig das Anlegen und Lö-
sen der an die Hauptluftleitung
angeschlossenen Druckluft-
bremsen und stellt danach fest,
dass die Bremsen funktionie-
ren. Anschließend steigt Ran-
gierbegleiter Fleißig zu Triebfahr-
zeugführer Listig auf die Lok
und meldet diesem das ord-
nungsgemäße Wirken der
Druckluftbremsen mit den Wor-
ten: „Bremse in Ordnung“. Trieb-
fahrzeugführer Listig und Ran-
gierbegleiter Fleißig sind nun
sehr gespannt darauf, wann
Weichenwärter Schlau die Zu-
stimmung zur Fahrt erteilt.    �

Abbildung 1:
Lrf auf Funklo-

komotive.

Rangierarbeitsverfahren
Herbert Kellmeyer, Railion Deutschland, Mainz

Für das Rangieren gelten nicht die hohen betrieblichen Anforderungen, die an Zug-
fahrten gestellt werden. Sie würden den Bahnbetrieb zu sehr erschweren. Deshalb gibt

es dafür eigene Regeln, die ein sicheres und zweckmäßiges Arbeiten ermöglichen.

Rangier- bzw. Kleinlokomotiven
eingesetzt werden können.

Dass dies – mit geringen Ein-
schränkungen – möglich ist,
haben die bisherigen Erfahrun-
gen deutlich gezeigt.

Die Funklokomotive wird von
einem Lokrangierführer gesteu-
ert, der in der Regel alle beim
Rangieren anfallenden Aufga-
ben allein wahrnehmen kann.

Der Lokrangierführer ist dank
der Funkfernsteuerung nicht an
die Lokomotive gebunden, son-
dern kann sie von einem Stand-
ort aus steuern, der ihm zur
Erfüllung seiner Aufgaben am
zweckmäßigsten erscheint.

Der Führerraum der Lokomoti-
ve darf während der Funkfern-
steuerung unbesetzt bleiben.
Der Sichtkontakt des Lokran-
gierführers zur Funklok bzw. zur

Wagengruppe stellt die optische
Rückkoppelung zur Feststellung
und Überwachung der ausge-
gebenen Fernsteuerungsbefeh-
le dar.

Das Fernsteuerbediengerät
(FBG), auch „Sender“ genannt,
muss der Lokrangierführer wäh-
rend der Fernsteuerung im Tra-
gegeschirr am Körper tragen.
Es funktioniert auch im Führer-
raum der Funklokomotive.

Bremsproben mit
dem Fernsteuer-
bediengerät
Bremsproben darf gemäß DS
915 01 – Bremsen im Betrieb
bedienen, prüfen und warten –
auch der Lokrangierführer
durchführen. Während des
Funkfernsteuerns können die
Funktionen Füllen, Anlegen,
Lösen und Angleichen mit �
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dem FBG ausgeführt werden.
Die Dichtheit der Bremse ist je-
doch auf dem Führerraum der
Funklokomotive zu prüfen.

Beobachten des
Fahrwegs

Die Regeln für die Fahrwegbeo-
bachtung beim Rangieren sind
in der KoRil 408.0821 Absatz 4
enthalten. Darin wird die Beset-
zung des Fahrzeugs an der
Spitze der Rangierfahrt nicht
ausdrücklich verlangt. In der
Regelung kommt zum Aus-
druck, dass der Triebfahrzeug-
führer den Fahrweg und die Si-
gnale beobachten muss. Mit
anderen Worten: die Besetzung
des Fahrzeugs an der Spitze
der Rangierfahrt zwecks Beob-
achtung des Fahrwegs ist nicht
immer zwingend. Vielmehr ent-
scheidet der Triebfahrzeugfüh-
rer in eigener Zuständigkeit, und
zwar je nach Zweckmäßigkeit,

von wo aus er den Fahrweg
sicher beobachten kann.

So kann es bei geringfügigen
Sägebewegungen mit kleinen
Wagengruppen genügen, dass
der Lokrangierführer sich einen
günstigen Standort im Gleisfeld
sucht, von dem aus er die Lo-
komotive sicher führen kann.
Einzige betriebliche Bedingung
in diesem Zusammenhang: er
muss während der Rangierfahrt
die in Abschnitt 4 Absatz 1 zu
Modul 408.0821 enthaltenen
Kriterien erfüllen können.

Natürlich ist es in bestimmten
Situationen auch zweckmäßig,
wenn sich der Lokrangierführer
auf dem Fahrzeug an der Spitze
der Rangierfahrt aufhält – quasi
wäre die Besetzung des Fahr-
zeugs an der Spitze der Ran-
gierfahrt auch bei Funkfernsteu-
erung das anzustrebende Ideal
– nur: sie ist eben nicht zwin-
gend vorgeschrieben (Abbil-
dung 2)!

Rangiererwege

Damit sind Verkehrswege ge-
mäß GUV-V D 30.1 (Eisenbahn)
gemeint, auf denen z.B. Lok-
rangierführer, Rangierbegleiter,
Zugvorbereiter oder Wagen-
meister an einer Rangierfahrt
gefahrlos entlang laufen und
dabei ggf. betrieblich erforderli-
che Tätigkeiten verrichten kön-
nen.

Rangiererwege sind in der Re-
gel nur innerhalb der Güterver-
kehrsstellen, Zugbildungsanla-
gen und deren Zusatzanlagen
vorhanden. Häufig muss jedoch
über diese Bereiche hinaus aus-
gezogen werden. Kann der Lo-
krangierführer in Bereichen ohne
Rangiererwege, z.B. nach ei-
nem Fahrtrichtungswechsel,
den Fahrweg nicht von einem
Standort aus übersehen, muss
er, um wieder an die Spitze zu
kommen, ggf. auf die neben
den Gleisen verlaufenden Rand-
wege ausweichen. Im Bereich
von Brücken, Unterführungen
usw. kann es auf Grund fehlen-
der oder eingeschränkter Rand-
wege notwendig sein, diese

ganz zu durchfahren, anstatt
den Fahrtrichtungswechsel di-
rekt hinter einer Weiche bzw.
einem Signal zu vollziehen.

Bahnübergangs-
sicherung
beim Rangieren

Beim Rangieren über technisch
nicht gesicherte Bahnübergän-
ge, müssen diese vor dem Be-
fahren in der Regel durch einen
Posten gesichert werden. Bei
der Planung dieser Rangierfahr-
ten und beim Aufstellen der
Örtlichen Richtlinien bzw. Be-
dienungsanweisungen für Pri-
vatgleisanschlüsse besteht oft
Unklarheit darüber,

� welche Anzahl von Posten
erforderlich sind und

� in welchen Fällen auf die Si-
cherung durch Posten ver-
zichtet werden kann.

Allgemeine
Regelung

Das Sichern von Bahnübergän-
gen durch Posten ist in der Ko-
Ril 408.0823 geregelt. Danach
ist es grundsätzlich zulässig,
Bahnübergänge mit nur einem
Posten zu sichern.

Postensicherung
durch
Lokrangierführer
(Abbildung 3)

Der Lokrangierführer ist neben
seinen Aufgaben als Triebfahr-
zeugführer in der Lage, die Funk-
tion eines Postens wahrzuneh-
men, und zwar ohne Zutun ei-
nes Rangierbegleiters. Dabei
macht es keinen Unterschied,
ob es sich um einen Bahnüber-
gang mit gestörter bzw. ausge-
fallener Technik oder um einen
Bahnübergang ohne technische
Sicherung handelt. Für beide
Fälle hat er folgende betriebli-
che Handlungen strikt einzu-
halten:

� Die Rangierfahrt vor dem
Bahnübergang anhalten.

� Als Posten den Bahnüber-

Abbildung 2:

Lrf  steuert von einem Standort

neben dem Gleis.

Abbildung 3:

Postensicherung durch Lrf.
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gang sichern.
� Die Wegebenutzer durch Si-

gnal Zp 1 warnen.
� Mit Schrittgeschwindigkeit auf

den Bahnübergang fahren.
� Sobald das erste Fahrzeug

etwa die Straßenmitte er-
reicht hat, den Bahnüber-
gang schnellstens räumen,

Nachdem er vor dem Bahnü-
bergang angehalten hat und
abgestiegen ist, hat er beide
Hände frei, um dem Straßen-
verkehr die vorgeschriebenen
Zeichen „Anhalten“ (Hochheben
eines ausgestreckten Armes)
und „Halt“ (seitliches Ausstre-
cken eines Armes oder beider
Arme) zu geben. Zum Steuern
der Funklokomotive mit dem
Fernsteuerbediengerät benötigt
er nur eine Hand. Mit der ande-
ren kann er das Zeichen „Halt“
so lange geben, bis das erste
Fahrzeug der Rangierfahrt etwa
die Straßenmitte erreicht hat.

Durch den Umstand, dass der
Lokrangierführer den Straßen-
verkehr beobachtet und gleich-
zeitig die Rangierfahrt mit dem
Fernsteuerbediengerät steuert,
liegt ein erheblicher Sicherheits-
gewinn, da er notfalls direkt ei-
nen Nothalt auslösen kann,
wenn ein Verkehrsteilnehmer die
Haltezeichen nicht beachtet.

Die Zeichen sind bei Dunkelheit
oder unsichtigem Wetter mit
rotleuchtender Handleuchte
nach beiden Straßenrichtungen
zu geben. Für das Geben des
Tageszeichens ist – soweit vor-
handen – eine weiß-rot-weiße
Signalfahne zu benutzen.

Das Einhalten der Schrittge-
schwindigkeit beim Fahren auf
den BÜ kann vom Lokrangier-
führer erfahrungsgemäß gut
abgeschätzt werden. Gleichzei-
tig kann er mit dem Fernsteuer-
bediengerät sicherstellen, dass
sie auch während er sich kurz-
zeitig der Straße zuwendet nicht
überschritten wird. Dazu bringt
er den Fahrbremsschalter zum
Anfahren in die Stellung „Leis-
tung auf“ und lässt ihn, nach-
dem er festgestellt hat, dass
sich die Rangierfahrt in Bewe-
gung setzt, wieder los. Der Fahr-

bremsschalter geht dann selbst-
tätig in die Stellung „Leistung
konstant“ zurück. Dadurch ist
gewährleistet, dass die Rangier-
fahrt nicht weiter beschleunigt
wird, bevor der Lokrangierfüh-
rer wieder aufsteigt und Leis-
tung aufschaltet.

Entkuppeln am
Ablaufberg durch
Lokrangierführer

Voraussetzung für dieses Ar-
beitsverfahren ist, dass eine
kontinuierliche Steigung in Rich-
tung Ablaufberg vorhanden ist.
So wird gewährleistet, dass sich
vor dem Ablaufberg, auch bei
Unterbrechung des Abdrück-
vorgangs, keine Fahrzeuge vor-
zeitig von der Wagensäule lö-
sen und diese erst ablaufen,
wenn sie den Brechpunkt er-
reicht haben.

Wenn der Lokrangierführer ne-
ben seinen Aufgaben als Trieb-
fahrzeugführer zusätzlich Fahr-
zeuge am Ablaufberg entkup-
pelt, kann es zu einer Einschrän-
kung der Leistungsfähigkeit der
Zugbildungsanlage kommen,
da der Zeitbedarf für das Ab-
drücken der Zerlegeeinheiten
um den Zeitbedarf für den Fuß-
weg von der Lokomotive bis an
die Spitze des abzudrücken-
den Wagenzuges hinzukommt.
Er beträgt ca. 1,5 Min pro 100 m
(Abbildung 4).

Gleichwohl kann der Lokran-
gierführer in Fällen, wo dieser
zusätzliche Zeitbedarf nur eine
untergeordnete Rolle spielt,
neben seinen Aufgaben als
Triebfahrzeugführer zusätzlich
als Entkuppler am Ablaufberg
(Aushängen der bereits bei der
Vorbereitung zum Abdrücken
langgedrehten Schrauben-
kupplung mit Hilfe einer Ent-
kupplungsstange) eingesetzt
werden. Voraussetzung dafür
sind jedoch folgende Handlun-
gen, die strikt einzuhalten sind:

� Ansetzen der Funklokomoti-
ve an den abzudrückenden
Zug.

� Vorbereiten der Abdrückein-
heit für den Abdrückbetrieb.

Entfernen der Festlegemit-
tel. Lösen der Bremsen, Ent-
kuppeln der Druckluft-
schlauchverbindungen an
den vorgesehenen Trennst-
ellen und Langdrehen der
Schraubenkupp lungen
(kann auch von einem ande-
ren Rangierer bereits durch-
geführt worden sein) nach
den Angaben in der Trenn-
stellenliste.

� Verständigung mit dem zu-
ständigen Weichenwärter
und Bergmeister, dass der
Ablaufbetrieb beginnen kann.

� Nach Zustimmung des Ww
und ggf. Fahrauftrag des
Bergmeisters (Achtung! Hier
übernimmt der Bergmeister
die Funktion eines beauftrag-
ten Rangierbegleiters) auf
den ersten Wagen aufstei-
gen und an den Ablaufberg
mit Rangiergeschwindigkeit
heranfahren.

� Beim Herannahen an den
Ablaufberg Geschwindigkeit
verringern, die vorgeschrie-
bene Abdrückgeschwindig-
keit mit Hilfe der bei der Ein-
arbeitung erworbenen örtli-
chen Kenntnisse und Orien-
tierungshilfen (in der Regel
nicht mehr als Schrittge-
schwindigkeit = ca. 5 km/h)
einstellen und absteigen.

� Einschalten der v-konstant
Regelung bei der BR 294/
295. Das Tfz behält dann die
zu diesem Zeitpunkt einge-
stellte Abdrückgeschwindig-
keit automatisch so lange
bei, bis eine weitere Bedie-
nungshandlung durch den
Lokrangierführer folgt.         �

Abbildung 4:

Lrf beim Entkuppeln mit

Entkupplungsstange.
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GUV-Informatio-
nen zur UVV
„Eisenbahnen“

Die Unfallverhütungsvorschrift
(UVV) „Eisenbahnen“ GUV-V
D30.1 (bisher GUV 5.6) enthält
neben den Bestimmungen für
die Gestaltung von Eisenbahn-
anlagen und Schienenfahrzeu-
gen auch Bestimmungen zum
Betrieb von Eisenbahnen. Um
insbesondere die Forderungen
der Arbeitssicherheit für das si-
cherheitsgerechte Verhalten der
Beschäftigten bei der Ausfüh-
rung ihrer Tätigkeiten im Eisen-
bahnbetrieb zu verdeutlichen,
wurden bzw. werden von der
Eisenbahn-Unfallkasse mehre-

re GUV-Informationen, die in der
Vergangenheit als Merkblätter
bezeichnet wurden, erarbeitet
und herausgegeben.

Die in den GUV-Informationen
enthaltenen Hinweise und Emp-
fehlungen richten sich sowohl
an Unternehmer als auch an
Beschäftigte. Den Unterneh-
mern und Vorgesetzten sollen
die Hinweise eine Arbeitshilfe
sein, wie Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz bei den jewei-
ligen Tätigkeiten erreicht wer-
den können. Beispielsweise
kann der Unternehmer die GUV-
Informationen bei der Unterwei-
sung der Beschäftigten nutzen
und jedem Beschäftigten ein
Exemplar persönlich zuteilen.
Beschäftigte sollen anhand der

Sicherheitsmaßnahmen die Ge-
fahren beim Ausführen ihrer Tä-
tigkeiten besser erkennen und
Unfälle durch sicherheitsbewuss-
tes Verhalten vermeiden.

Die GUV-Informationen zur UVV
„Eisenbahnen“ GUV-V D 30.1
ersetzen jeweils die zur glei-
chen Thematik vorhandenen
Sicherheitshefte, welche von
der Deutschen Bundesbahn
erarbeitet und von der EUK
übernommen wurden. Bisher
wurden folgende GUV-Informa-
tionen zu der UVV „Eisenbah-
nen“ GUV-V D30.1 herausge-
geben (Abbildung 1):
� Rangieren sowie zugehöri-

ge Tätigkeiten
(GUV-I 8601; bisher Merk-
blatt GUV 25.6.1),

� Führen von Triebfahrzeugen
(GUV-I 8602, bisher Merk-
blatt GUV 25.6.2).

GUV-Information
„Begleiten von
Zügen“

Als weitere bzw. neue GUV-
Information wurde die GUV-I
8604 mit dem Titel „Beglei-
ten von Zügen“ erarbeitet.
Diese erläutert die Bestim-
mungen der UVV „Eisen-
bahnen“ GUV-V D30.1
hinsichtlich der Sicher-
h e i t s m a ß n a h m e n
beim Begleiten von
Zügen.

Die GUV-Information „Be-
gleiten von Zügen“ gliedert sich

Arbeitssicherheit beim
Begleiten von Zügen

GUV-Informationen geben Hinweise und Empfehlungen zu einem bestimmten Tätig-
keitsbereich, welche die praktische Anwendung der Vorschriften und Regeln für die

Unternehmer und deren Beschäftigte erleichtern sollen.

In dem folgenden Artikel berichtet Dipl.-Ing. Gerhard Heres vom Technischen
Aufsichtsdienst der EUK über die neue GUV-Information „Begleiten von Zügen“.

Abbildung 1

� Übernahme der Entkupp-
lungsstange an der vorge-
schriebenen Aufbewah-
rungsstelle vor dem Brech-
punkt am Ablaufberg.

� Entkuppeln mit Hilfe der Ent-
kupplungsstange an den vor-
gesehenen Trennstellen.
Während des Entkuppelns
sind keine Bedienungshand-
lungen am Fernsteuerbedi-
engerät (FBG) notwendig.
Der Lokrangierführer hat so-
mit beide Hände zum Arbei-
ten mit der Entkupplungs-
stange frei.

� Während des Abdrückens ist
die Einhaltung der vorge-
schriebenen Abdrückge-
schwindigkeit zu überwa-
chen. Erforderlichenfalls
kann sie mit dem FBG geän-
dert werden.

� Darin, dass der Lokrangier-
führer an den vorbereiteten
Trennstellen mit der Entkupp-
lungsstange entkuppelt und
gleichzeitig die Abdrückge-
schwindigkeit mit dem FBG
selbst regeln kann, liegt ein
erheblicher Sicherheitsge-
winn, da er erforderlichenfalls
mit einer entsprechenden
Bedienungshandlung am
FBG, ohne weitere Mitarbei-
ter zu beteiligen, die Ge-
schwindigkeit ändern bzw.
sofort anhalten kann.

� Nach Beendigung des Ab-
drückvorgangs anhalten und
Ablegen der Entkupplungs-
stange an der vorgeschrie-
benen Aufbewahrungsstelle.

Fazit
Die Beschreibung der verschie-
denen Arbeitsverfahren macht
deutlich, dass der Lokrangier-
führer neben seinen Aufgaben
als Triebfahrzeugführer beim
Rangieren eine Reihe von Tä-
tigkeiten übernehmen kann, die
der Triebfahrzeugführer einer
Lokomotive, die keine Funkfern-
steuerung besitzt, ansonsten ei-
nem Rangierbegleiter übertra-
gen müsste. Mit Hilfe der Funk-
fernsteuerung ist er in der Lage,
fast alle anfallenden Rangierbe-
wegungen einschließlich der
vorbereitenden und abschlie-
ßenden Tätigkeiten allein durch-
zuführen.                              �
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in folgende Abschnitte:
1. Vorbemerkung
2. Anwendungsbereich
3. Begriffsbestimmungen
4. Allgemeine Hinweise für den

Arbeitsbereich
5. Allgemeine Hinweise vor Ar-

beitsbeginn
6. Sicherheitsmaßnahmen

beim Verhalten im Gleisbe-
reich

7. Sicherheitsmaßnahmen zu
Gefährdungen beim Beglei-
ten von Zügen sowie bei zu-
gehörigen Tätigkeiten

8. Sicherheitsmaßnahmen zu
sonstigen Gefährdungen

Gegenüber den beiden genann-
ten und bereits vor einiger Zeit
herausgegebenen GUV-Infor-
mationen GUV-I 8601 und
GUV-I 8602 waren sowohl eini-
ge redaktionelle als auch tech-
nische Änderungen erforderlich.
Auf die wesentlichen Änderun-
gen wird im nachfolgenden Text
besonders hingewiesen. Diese
Änderungen werden auch bei
dem nächsten Neudruck der
beiden GUV-Informationen be-
rücksichtigt.

Anwendungs-
bereich und
Begriffs-
bestimmungen

Anzuwenden ist die GUV-Infor-
mation „Begleiten von Zügen“
von allen Beschäftigten, die
Tätigkeiten beim Begleiten von
Zügen im Personennahverkehr
und Personenfernverkehr selbst
ausführen sowie von Unterneh-
mern und Vorgesetzten, die
Personen in diesem Tätigkeits-
bereich beschäftigten. Sie dient
dem Schutz der Beschäftigten
bei der Ausführung der Tätig-
keiten.

Im Abschnitt 3 werden die Be-
griffe „Begleiten von Zügen,
Zugfahrten, Rangierfahrten, zu-
gehörige Tätigkeiten, Fahrbe-
reich, Gleisbereich und Vorge-
setzter“ zur Verdeutlichung de-
finiert.

Beschäftigte, die Tätigkeiten
beim Begleiten von Zügen aus-

führen und für deren Unterneh-
men die Eisenbahn-Unfallkas-
se als gesetzlicher Unfallversi-
cherungsträger aufgrund des
SGB VII (Sozialgesetzbuch –
Siebtes Buch) zuständig ist,
werden in der GUV-Information
als Versicherte bezeichnet.

Allgemeine
Hinweise für den
Arbeitsbereich

Der Abschnitt 4 nennt Hinweise
zu allgemeinen sicherheitsrele-
vanten Regelungen, welche je-
der Versicherte in seinem Ar-
beitsbereich beachten und an-
wenden soll. Die Regelungen
beziehen sich insbesondere auf
das „Sichere Verhalten“ sowie
das Benutzen der „Innerbetrieb-
lichen Verkehrswege“. Auch
Bequemlichkeit, Zeitdruck oder
Routine rechtfertigen keine Aus-
nahmen. Bezüglich der Ersten
Hilfe und des Brandschutzes
müssen Versicherte mit allen
Informationen vertraut sein, die
im Notfall wichtig und lebens-
rettend sein können.

Allgemeine
Hinweise vor
Arbeitsbeginn

Jeder Versicherte ist vor Auf-
nahme einer neuen Tätigkeit
durch den Unternehmer bzw.
dessen Beauftragten über die
auszuführenden Tätigkeiten, die
damit verbundenen Gefahren
sowie über die Maßnahmen zu
deren Abwehr bzw. Minimie-
rung zu unterweisen.

Tätigkeiten beim Begleiten von
Zügen können sehr unter-
schiedlich sein. Während Versi-
cherte im Personenfernverkehr
i.d.R. von Bahnsteigen in Rei-
sezugwagen einsteigen bzw. auf
diese aussteigen, müssen Ver-
sicherte im Nahverkehr z.B.
planmäßig Schienenfahrzeuge
kuppeln oder beim Rangieren
mitwirken. Von wesentlicher
Bedeutung für die Sicherheit
beim Ausführen der Tätigkeiten
ist, dass der Unternehmer auf
der Basis der Gefährdungs-

beurteilung die Persönliche
Schutzausrüstung (PSA) zur
Verfügung stellt und Versicher-
te diese, z.B. beim Betreten bzw.
Aufenthalt im Gleisbereich zur
eigenen Sicherheit mindestens
eine Warnweste, tragen.

Sicherheits-
maßnahmen zum
Verhalten im
Gleisbereich

Auch wenn sich Versicherte
beim Begleiten von Zügen nur
zeitweise im Gleisbereich be-
wegen bzw. aufhalten, so müs-
sen doch die wesentlichen Ver-
haltensregeln im Gleisbereich
bekannt sein und angewendet
werden. Hierzu gehören z.B.

das Benutzen der vorgesehe-
nen und bekannt gegebenen
innerbetrieblichen Verkehrswe-
ge, das Einhalten der Mindest-
abstände zu Schienenfahrzeu-
gen beim Überqueren von Glei-
sen (Abbildung 2) oder das rich-
tige Verhalten an gelb-schwarz
markierten Einbauten.

Sicherheits-
maßnahmen zu
Gefährdungen
beim Begleiten
von Zügen sowie
bei zugehörigen
Tätigkeiten
Unfälle beim Begleiten von Zü-
gen sind in der Regel auf �

Abbildung 2

Abbildung 3
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mehrere Ursachen zurückzu-
führen. Einerseits müssen die
Tätigkeiten außerhalb von
Schienenfahrzeugen bei jeder
Witterung durchgeführt werden,
z.B. bei Regen, Schnee oder
Glatteis. Andererseits sind die
Tätigkeiten auch nachts und bei
künstlicher Beleuchtung auszu-
führen. Weitere Gefährdungen
können sich z.B. durch den
Umgang mit Bargeld oder bei
der Fahrausweiskontrolle (Ab-
bildung 3) ergeben.

Im Einzelnen können folgende
Tätigkeiten beim Begleiten von
Zügen erforderlich werden:
� Auf- und Absteigen auf/von

Schienenfahrzeugen,
� Schienenfahrzeuge beglei-

ten,
� Schienenfahrzeuge kuppeln

und entkuppeln,
� Schienenfahrzeuge aufstel-

len (abstellen) und sichern,
� Verständigen beim Begleiten

von Zügen,
� Verhalten bei der Fahraus-

weiskontrolle,
� Umgang mit Bargeld.

Die tägliche Arbeit beim Beglei-
ten von Zügen erfordert neben
dem Wissen und Können über
die auszuführenden Tätigkeiten
ein umsichtiges und voraus-
schauendes Verhalten. Dieses
gilt sowohl für die betrieblichen
als auch für die kundenbetreu-
enden Tätigkeiten.

Das Aufsteigen bzw. ebenerdi-
ge Einsteigen in Schienenfahr-
zeuge ist auch bei geringer
Geschwindigkeit sehr gefähr-
lich. Deshalb muss es während
des Haltens und vor dem An-
fahren des Zuges erfolgen.

Besonders gefährlich ist das
Absteigen auf der freien Stre-
cke und auf Brücken oder in
Tunneln. Hier ist grundsätzlich
die gleisfreie Seite zu wählen.
Bereiche zwischen Gleisen der
freien Strecke dürfen erst be-
treten werden, wenn die erfor-
derlichen Sicherungsmaßnah-
men durchgeführt sind.

Alle Fahrten, auch geschobene
Rangierfahrten, dürfen nur be-
gleitet werden, wenn sich Versi-

cherte innerhalb von Reisezug-
wagen aufhalten. Ein Aufent-
halt im Bereich der Einstiege
von offenen Türen während ei-
ner Fahrt ist nicht zulässig.

Grundsätzlich ist vor Beginn ei-
ner Rangierfahrt ein Sitzplatz
aufzusuchen oder ein sicherer
Stand und fester Halt erforder-
lich. Während einer Rangierfahrt
dürfen innerhalb der Reisezug-
wagen nur solche Tätigkeiten
ausgeführt werden, die vom
Unternehmer aufgrund der Ge-
fährdungsbeurteilung zugelas-
sen sind. Hierbei ist es sinnvoll
und zweckmäßig, die zentrale
Stelle für Arbeitssicherheit des
Unternehmens zu beteiligen.

Beim Kuppeln ist erst dann
zwischen die Schienenfahrzeu-
ge zu treten, wenn diese zum
Stillstand gekommen sind und
ihre Puffer sich berühren. We-
sentlich für die Minimierung der
Gefährdungen sind die Einhal-
tung der jeweiligen Reihenfolge
beim Kuppeln bzw. Entkuppeln
sowie der spannungsfreie Zu-
stand der elektrischen Verbin-
dungen mit gefährlicher Span-
nung.

Bei der Verständigung ist es
wichtig, dass z.B. die erforder-
liche Funkdisziplin gewahrt wird,
andere Teilnehmer exakt ange-
sprochen werden und unver-
züglich die notwendigen Maß-
nahmen eingeleitet werden, falls
die Verständigung nicht gewähr-
leistet ist.

Eine zunehmende Gefährdung
beim Begleiten von Zügen,
insbesondere im Personennah-
verkehr, stellen tätliche Aus-
einandersetzungen mit Reisen-
den dar. Hilfreich sind eine
freundliche und zuvorkommen-
de Betreuung sowie ein ruhiges
und besonnenes Handeln. Soll-
ten jedoch z.B. zahlungsunwil-
lige Reisende ohne gültigen
Fahrausweis zu Handgreiflich-
keiten bereit sein, so ist im Inte-
resse der eigenen Sicherheit auf
jegliche tätliche Auseinander-
setzung zu verzichten und, so-
weit kurzfristig möglich, kollegi-
ale bzw. polizeiliche Hilfe zu
holen.

Sicherheits-
maßnahmen zu
sonstigen
Gefährdungen

Im Abschnitt 8 werden die we-
sentlichen Sicherheitsmaßnah-
men beim Umgang mit „Elekri-
scher Energie“ sowie bei der
„Abfallentsorgung in Reisezug-
wagen“ genannt.

Diese Tätigkeitsbereiche gehö-
ren zwar nicht unmittelbar zum
Geltungsbereich der UVV „Ei-
senbahnen“ GUV-V D30.1,
wurden aber, da Versicherte
jederzeit mit diesen Gefährdun-
gen konfrontiert werden kön-
nen, in die GUV-I 8604 aufge-
nommen.

Wesentlich beim Umgang mit
elektrischen Anlagen und Be-
triebsmitteln ist, dass diese nur
von Befugten bedient werden
dürfen und solange als unter
Spannung stehend zu betrach-
ten sind, bis festgestellt ist, dass
diese ausgeschaltet und geer-
det bzw. sichtbar vom Versor-
gungsnetz abgetrennt sind.

Eine Änderung gegenüber der
GUV-I 8601 und GUV-I 8602
hat sich bei dem erforderlichen
Schutzabstand zu herabhän-
genden und den Boden berüh-
renden Teilen von elektrischen
Freileitungen ergeben. Wird die-
ser Sachverhalt erkannt, so darf
grundsätzlich ein Schutzab-
stand von 20 m zu dieser Stelle
nicht betreten werden, solange
die Leitung nicht ausgeschaltet
und geerdet ist. Nur wenn si-
cher erkannt werden kann, dass
es sich um eine Ober- oder
Speiseleitung handelt, darf der
Schutzabstand auf 10 m zu die-
ser Stelle reduziert werden.

Eine weitere Änderung erfolgte
bei dem einzuhaltenden Schutz-
abstand zu Spannung führen-
den Teilen der Ober- und Spei-
seleitung. Hier ist grundsätzlich
ein Schutzabstand von mindes-
tens 3,0 m einzuhalten. Bahn-
technisch unterwiesene Be-
schäftigte dürfen den Schutzab-
stand bis auf 1,5 m reduzieren.

Zusammen-
fassung

Gefahren und Unfallquellen kön-
nen beim Begleiten von Zügen
an vielen Stellen auftreten. Un-
fälle können jedoch vermieden
bzw. reduziert werden, wenn
die genannten Hinweise und
Empfehlungen konsequent und
kompromisslos angewendet
werden. Deshalb ist es wichtig,
dass alle Versicherten ausrei-
chend und in angemessenen
Zeitabständen durch die Vor-
gesetzten unterwiesen werden
und sich selbst regelmäßig über
die Sicherheitsmaßnahmen für
ihren Arbeitsbereich informie-
ren. Hierbei zählt natürlich auch,
andere Versicherte, die eine
Gefahr nicht erkannt haben bzw.
nicht erkennen können, unver-
züglich zu warnen, ohne sich
dabei selbst in Gefahr zu bege-
ben.

Die sicherheitstechnischen Hin-
weise und Empfehlungen der
GUV-I 8604 werden durch Be-
triebsanweisungen des Unter-
nehmers zu den einzelnen Ge-
fährdungen ergänzt.

Die GUV-Information „Beglei-
ten von Zügen“ (GUV-I 8604)
ersetzt das bisherige Sicher-
heitsheft 132 90 060 „… für
die Mitarbeiter im Zugbegleit-
dienst“ und kann ab Septem-
ber  2004  unter  der  Fax-Nr.
(0 69) 4 78 63-5 73 angefor-
dert werden.


